
Gesetz zur Errichtung einer Landespflegekammer und 

zur Änderung weiterer Rechtsvorschriften 

Vorblatt 

A. Zielsetzung

Mit der Gründung einer Landespflegekammer wird das Ziel verfolgt, die Attraktivität des 

Berufsstandes zu erhöhen. Die Landespflegekammer dient der innerberuflichen demo-

kratischen Willensbildung und der beruflichen Vertretung der Interessen ihrer Mitglieder 

gegenüber Politik und Gesellschaft. Durch eine schrittweise Übertragung von Kompe-

tenzen auf die Landespflegekammer erhalten die Pflegefachkräfte eine größere berufli-

che Selbstbestimmung. Sie können ihr Berufsbild aktiv gestalten und weiterentwickeln.  

Die Änderungen weiterer Gesetze und Verordnungen sind entweder notwendige Folge-

änderungen oder sichern die Beteiligung der Landespflegekammer an den bestehenden 

Strukturen des Gesundheitswesens in Baden-Württemberg. 

B. Wesentlicher Inhalt

Das Gesetz enthält die notwendigen Regelungen zur Gründung einer Landespflegekam-

mer. Die Landespflegekammer erhält im Wesentlichen die gleichen Rechte und Pflichten 

wie die bereits bestehenden Heilberufe-Kammern. Soweit berufsspezifische Besonder-

heiten dies erfordern, werden Sonderregelungen für die Landespflegekammer getroffen.  

Die Änderungen weiterer Gesetze und Verordnungen dienen der Verankerung der Lan-

despflegekammer in den bestehenden Gesundheitsstrukturen des Landes sowie der 

Übertragung von Zuständigkeiten für die Weiterbildung ab 1. Januar 2029 auf die Lan-

despflegekammer. 

C. Alternativen

Es gibt keine Alternativen, durch die die mit dem Gesetz verfolgten Ziele in gleicher 

Weise und mit der gleichen Effizienz erreicht werden können. Eine freiwillige Mitglied-

schaft wie bei der in Bayern bestehenden "Vereinigung der Pflegenden in Bayern“ ist 



 

 

nicht in gleicher Weise geeignet, eine umfassende und demokratisch legitimierte Berufs-

vertretung der Pflegeberufe zu gewährleisten. 

 

 

D. Kosten für die öffentlichen Haushalte (ohne Erfüllungsaufwand) 

 

Die Kosten des Vorbereitungs- und Gründungsprozesses zur Errichtung der Landespflege-

kammer in Höhe von 1,8 Millionen Euro für das Jahr 2023 und von 2,1 Millionen Euro für 

das Jahr 2024 werden vom Land getragen. Die damit verbundenen finanziellen Mehrbe-

darfe stehen noch unter dem Vorbehalt der Entscheidungen des Haushaltsgesetzgebers 

zum Entwurf des Staatshaushaltsplans 2023/ 2024. 

 

Eine über die Finanzierung des Gründungsausschusses hinausgehende Beteiligung des 

Landes an der Finanzierung der Pflegekammer wird nicht erfolgen. 

 

 

E. Erfüllungsaufwand 

 

Der Erfüllungsaufwand muss nach dem Beschluss des Amtschefausschusses am 

28. März 2022 bis zum Ende des Jahres 2022 nicht berechnet werden. 

 

 

F. Nachhaltigkeitscheck 

 

Der Nachhaltigkeitscheck ergibt Auswirkungen auf die Zielbereiche IV. Wohl und Zufrie-

denheit und VI. Chancengleichheit.  

 

 

G. Sonstige Kosten für Private 

 

Privaten (den Pflichtmitgliedern) entstehen jährliche Kosten in Höhe von zirka 6 Millio-

nen Euro, die an die Landespflegekammer in Form von Kammer-Beiträgen nach der 

Beitragsordnung geleistet werden. 

  



 

 

Gesetz zur Errichtung einer Landespflegekammer und zur Änderung weiterer 

Rechtsvorschriften 

 

Vom 

 

Artikel 1 

Gesetz zur Errichtung einer Landespflegekammer (Landespflegekammergesetz) 

 

§ 1 

Vertretung durch die Kammer 

 

Als öffentliche Berufsvertretung der Pflegefachkräfte wird die Landespflegekammer errich-

tet. 

 

 

§ 2 

Kammermitglieder 

 

(1) Der Landespflegekammer gehören an alle Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, 

auch mit akademischem Grad, Altenpflegerinnen und Altenpfleger, Gesundheits- und Kran-

kenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits- und Kinderkranken-

pflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, Krankenschwestern, Kranken-

pfleger und Kinderkrankenschwestern, die die Erlaubnis zum Führen dieser Berufsbezeich-

nungen besitzen und die ihren Beruf nicht nur vorübergehend und gelegentlich in Baden-

Württemberg ausüben. Die Ausübung des Berufs umfasst jede Tätigkeit, bei der pflegespe-

zifische Fachkenntnisse angewendet oder verwendet werden. 

 

(2) Der freiwillige Beitritt zu der Landespflegekammer steht offen 

 

1. Personen, die sich in Baden-Württemberg in der Ausbildung oder dem Studium zu ei-

nem der in Absatz 1 genannten Berufe befinden,  

2. weiteren Personen, insbesondere Altenpflegehelferinnen, Altenpflegehelfern, Kran-

kenpflegehelferinnen, Krankenpflegehelfern sowie Pflegeassistenzkräften und  

3. Personen, die hauptberuflich an einer Hochschule Pflegewissenschaften lehren. 

 



 

 

Die Mitglieder nach Satz 1 Nummer 2 unterliegen nicht dem Kammerrecht. Die Landespfle-

gekammer regelt die Einzelheiten ihrer Mitgliedschaft und die Erhebung des Beitrags durch 

Satzung. 

 

(3) Ein Kammermitglied oder ein mögliches Kammermitglied im Sinne von Absatz 1, das 

seinen Beruf nicht ausübt und in Baden-Württemberg seinen Wohnsitz hat, kann freiwilli-

ges Mitglied der Kammer sein, sofern die Satzung der Kammer dies vorsieht. Das Gleiche 

gilt für Kammermitglieder oder mögliche Kammermitglieder, die ihre Tätigkeit ins Ausland 

verlegen. 

 

(4) Die freiwillige Mitgliedschaft endet  

 

1. mit Beginn der Pflichtmitgliedschaft,  

 

2. durch Verzichtserklärung oder  

 

3. mit Verlust des Berufsausübungsrechts im Geltungsbereich dieses Gesetzes.   

 

(5) Die Landespflegekammer kann eine freiwillige Mitgliedschaft im Sinne von Absatz 2 

und 3 beenden, wenn das freiwillige Mitglied seine Verpflichtungen gegenüber der Kammer 

nicht erfüllt. Die Entscheidung der Kammer über die Aufhebung der freiwilligen Mitglied-

schaft wird mit Bekanntgabe an die betroffene Person wirksam. Die Bekanntgabe kann öf-

fentlich im Bekanntmachungsorgan der Kammer erfolgen, wenn der Aufenthaltsort der be-

troffenen Person unbekannt und eine Bekanntgabe an eine bevollmächtigte Person nicht 

möglich ist. 

 

 

§ 3 

Dienstleister aus einem Mitgliedstaat, einem EWR-Staat oder einem Vertragsstaat 

 

(1) Berufsangehörige, die als Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen 

Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirt-

schaftsraum oder eines Vertragsstaates, dem Deutschland und die Europäische Union ver-

traglich einen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben, im Geltungsbereich die-

ses Gesetzes im Rahmen des Dienstleistungsverkehrs nach dem Recht der Europäischen 



 

 

Union ihren Beruf vorübergehend und gelegentlich ausüben, ohne hier eine berufliche Nie-

derlassung zu haben, gehören abweichend von § 2 Absatz 1 der Kammer nicht an, so-

lange sie in einem der genannten Staaten beruflich niedergelassen sind. 

 

(2) Die zuständige Behörde übermittelt der Kammer unverzüglich Kopien der Meldung des 

Dienstleisters sowie die bei der Meldung vorgelegten Dokumente nach Maßgabe der Richt-

linie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 

über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. Nr. L 255 vom 30. September 2005, 

S. 22, zuletzt ber. ABl. L 305 vom 24. Oktober 2014, S. 115), die zuletzt durch Delegierter 

Beschluss (EU) 2021/2183 der Kommission vom 25. August 2021 (Abl. L 444 vom 10. De-

zember 2021, S. 16) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung. Für die Zeit 

der Dienstleistungserbringung werden die Dienstleister bei der Kammer vorübergehend 

eingetragen. 

 

(3) Die Dienstleister haben bei Erbringung ihrer Dienstleistung die gleichen Rechte und 

Pflichten zur Ausübung des Berufs wie die Berufsangehörigen nach § 2 Absatz 1, insbe-

sondere die Pflichten zur gewissenhaften Berufsausübung und zum Abschluss einer Haft-

pflichtversicherung. Sie unterliegen den berufsständischen, gesetzlichen oder verwaltungs-

rechtlichen Berufsregeln einschließlich der Berufsgerichtsbarkeit nach Maßgabe der Richt-

linie 2005/36/EG. 

 

 

§ 4 

Melde- und Auskunftspflichten der Mitglieder; Datenverarbeitung durch die Kammer; Ver-

waltungszusammenarbeit mit Behörden des Herkunfts- und Aufnahmestaates 

 

(1) Die Kammermitglieder müssen sich innerhalb eines Monats nach Beginn der Mitglied-

schaft bei der Landespflegekammer melden und die für die Berufsausübung erforderlichen 

Zeugnisse und Bescheinigungen vorlegen. Sie haben der Kammer innerhalb eines Monats 

die Beendigung ihrer Berufsausübung und jeden Wechsel eines Tätigkeitsortes und Wohn-

sitzes anzuzeigen. Die Landespflegekammer führt ein Mitgliederverzeichnis. Die Kammer-

mitglieder sind verpflichtet, der Landespflegekammer die hierzu erforderlichen Angaben zu 

machen. Das Nähere, insbesondere den Umfang der anzugebenden personenbezogenen 

Daten und vorzulegenden Unterlagen sowie die Dauer der Datenspeicherung, regelt die 



 

 

Landespflegekammer in ihrer Meldeordnung. Die Meldung nach Satz 1 kann auch über ei-

nen Einheitlichen Ansprechpartner im Sinne des Gesetzes über Einheitliche Ansprechpart-

ner für das Land Baden-Württemberg erfolgen. Die §§ 71 a bis 71 e des Landesverwal-

tungsverfahrensgesetzes in der jeweils geltenden Fassung finden Anwendung. 

 

(2) Die Landespflegekammer ist berechtigt, personenbezogene Daten zu verarbeiten, so-

weit dies für die Wahrnehmung der ihr durch Gesetz oder Rechtsverordnung übertragenen 

Aufgaben erforderlich ist. Die Landespflegekammer darf personenbezogenen Daten nur an 

andere Stellen übermitteln, soweit dies zur Aufgabenwahrnehmung dieser Stellen erforder-

lich ist. Das Nähere, insbesondere den Umfang der zu übermittelnden personenbezogenen 

Daten, regelt die Landespflegekammer in ihrer Meldeordnung. 

 

(3) Die Landespflegekammer wird durch die zuständige Behörde von Amts wegen über die 

Erteilung und über das Erlöschen, die Rücknahme, die Anordnung des Ruhens und den 

Widerruf der Berufserlaubnisse und der Erlaubnisse zum Führen der Berufsbezeichnung 

zeitnah informiert. Die Landespflegekammer hat die personenbezogenen Daten unverzüg-

lich zu löschen, wenn die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung nicht zur Kammer-

mitgliedschaft nach diesem Gesetz führt. Die Information kann auch durch eine zentrale 

Registerstelle erfolgen. Die Landespflegekammer unterrichtet die Berufszulassungsbe-

hörde über die Verletzung von Berufspflichten, wenn das Verhalten geeignet ist, Zweifel an 

der Eignung in gesundheitlicher Hinsicht, an der Würdigkeit oder Zuverlässigkeit von Kam-

merangehörigen oder Dienstleistern hervorzurufen, und über Maßnahmen, die sie auf 

Grund von Auskünften nach Artikel 56 Absatz 2 der Richtlinie 2005/36/EG ergriffen hat. 

 

(4) Im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung ist die Landespflegekammer im Übrigen nach 

Maßgabe der Artikel 8 und 56 Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG zur engen Zusammenar-

beit mit den zuständigen Behörden des Herkunfts- und Aufnahmemitgliedstaates und zur 

Leistung von Amtshilfe verpflichtet und hat dabei die Vertraulichkeit der ausgetauschten 

Informationen sicherzustellen. Die Landespflegekammer unterrichtet die zuständigen Be-

hörden des Herkunftsmitgliedstaates über Tatsachen, die die Rücknahme, den Widerruf, 

die Anordnung des Ruhens der Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung oder die Un-

tersagung der Tätigkeit rechtfertigen könnten, und über berufsgerichtliche Maßnahmen, die 

sich auf die Ausübung der von der Richtlinie 2005/36/EG erfassten Tätigkeiten auswirken 

könnten. Erhält die Landespflegekammer Auskünfte der zuständigen Behörden von Auf-

nahmemitgliedstaaten, die sich auf die Ausübung des Berufs auswirken könnten, so prüft 

sie die Richtigkeit der Sachverhalte, befindet über Art und Umfang der durchzuführenden 



 

 

Prüfungen und unterrichtet den Aufnahmemitgliedstaat über die Konsequenzen, die sie 

aus den übermittelten Auskünften zieht. Im Fall der Dienstleistungserbringung kann die 

Landespflegekammer von den zuständigen Behörden des Niederlassungsmitgliedstaates 

alle Informationen über die Rechtmäßigkeit der Niederlassung und die gute Führung des 

Dienstleisters anfordern sowie Informationen über das Nichtvorliegen strafrechtlicher Sank-

tionen, einer Rücknahme, eines Widerrufs und einer Anordnung des Ruhens der Erlaubnis, 

und Informationen über eine nicht vorliegende Untersagung der Ausübung der Tätigkeit 

und über das Fehlen von Tatsachen, die eine dieser Sanktionen oder Maßnahmen recht-

fertigen könnten. Auf Anforderung der zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaa-

tes hat die Landespflegekammer die in Satz 4 genannten Informationen über den Dienst-

leister der anfordernden Behörde zu übermitteln. Im Falle einer Beschwerde über eine 

Dienstleistung fordert die Landespflegekammer alle Informationen an, die für ein ordnungs-

gemäßes Beschwerdeverfahren notwendig sind, und übermittelt ihrerseits die entsprechen-

den Informationen auf Anforderung an die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaa-

tes. Der Dienstleistungsempfänger wird über das Ergebnis des Beschwerdeverfahrens un-

terrichtet. 

 

 

§ 5 

Kammeraufgaben 

 

(1) Aufgabe der Landespflegekammer ist die Vertretung und Förderung der Berufsinteres-

sen ihrer Mitglieder. Die Landespflegekammer hat insbesondere  

 

1. die beruflichen Belange der Kammermitglieder wahrzunehmen,  

 

2. die Erfüllung der Berufspflichten der Kammermitglieder zu überwachen,  

 

3. die Ausbildung der Kammermitglieder sowie deren berufliche Fortbildung zu fördern,  

 

4. Belange der Qualitätssicherung wahrzunehmen sowie die Mitwirkung der Kammer-

mitglieder an der Sicherung der Qualität ihrer beruflichen Leistungen nach den §§ 28 

bis 30 zu regeln,  

 



 

 

5. die berufliche Weiterbildung der Kammermitglieder nach den §§ 31 bis 35 zu regeln, 

 

6. auf ein kollegiales Verhältnis der Kammermitglieder untereinander sowie auf eine Ko-

operation mit Angehörigen sonstiger Gesundheitsberufe hinzuwirken,  

 

7. bei berufsbezogenen Streitigkeiten unter den Kammermitgliedern zu vermitteln,  

 

8. die zuständigen öffentlichen Stellen in Fragen der Normsetzung und der Verwaltung 

zu beraten und zu unterstützen sowie Sachverständige zu benennen,  

 

9. Dritte, insbesondere Patientinnen und Patienten, in Angelegenheiten, die die Berufs-

ausübung betreffen, zu informieren und zu beraten,  

 

10. bei der Prävention, der Förderung und dem Schutz der Gesundheit der Bevölkerung 

und bei der Beobachtung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse mitzuwir-

ken sowie  

 

11. die Aus-  und Fortbildung der bei den Kammermitgliedern Beschäftigten oder unter 

ihrer Verantwortung Tätigen zu fördern und die ihnen nach dem Berufsbildungsge-

setz obliegenden Aufgaben wahrzunehmen. 

 

Die Landespflegekammer hat bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben die Interessen des 

Gemeinwohls und die Rechte der Patientinnen und Patienten zu beachten. Sie hat Patien-

tenunterlagen für die Dauer der Aufbewahrungspflicht in Obhut zu nehmen und den Patien-

tinnen und Patienten Einsicht zu gestatten, sofern dies nicht durch das verpflichtete Kam-

mermitglied oder dessen Rechtsnachfolgerin oder -nachfolger gewährleistet ist. Gegenüber 

den Verpflichteten besteht in diesem Fall ein Anspruch auf Erstattung der Kosten, welche 

im Zusammenhang mit der Aufbewahrung der Patientenakten entstehen. Die Landespfle-

gekammer kann andere Kammermitglieder oder Dritte mit der Erfüllung dieser Aufgabe be-

trauen und gemeinsame Einrichtungen zur Erfüllung dieser Aufgabe errichten oder nutzen. 

 

(2) Im Rahmen der Wahrnehmung der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 5 genannten Auf-

gaben ist die Landespflegekammer berechtigt,   

 



 

 

1. Fortbildungen zu zertifizieren und Fortbildungszertifikate als Nachweis der Erfüllung 

der Fortbildungspflicht auszustellen, 

 

2. von Kammermitgliedern betriebene Qualitätsmanagementsysteme zu zertifizieren,  

 

3. Fortbildungsveranstaltungen, die inhaltlich auf einem von der Kammer empfohlenen 

Curriculum beruhen (curriculare Fortbildungen) anzuerkennen und Kammerzertifikate 

über die erfolgreiche Teilnahme an diesen Veranstaltungen auszustellen und  

 

4. Daten über die Nachweise von Fort- und Weiterbildung sowie fachlichen Qualifikatio-

nen fortlaufend zu erfassen. 

 

Die Kammerzertifikate über die Erfüllung der Fortbildungspflicht, die erfolgreiche Teil-

nahme an curricularen Fortbildungen sowie über die Einführung und Anwendung von Qua-

litätsmanagementsystemen können öffentlich angekündigt werden. 

 

(3) Die Landespflegekammer ist befugt, innerhalb ihres Aufgabenkreises weitere Aufgaben 

zu übernehmen und Vorstellungen und Anträge an die zuständigen Stellen zu richten. In 

wichtigen Angelegenheiten sollen die Behörden die Landespflegekammer hören. 

 

(4) Die Landespflegekammer legt einmal im Jahr über ihre Tätigkeit Rechenschaft ab. Zur 

Wahrung von Berufs- und Standesinteressen ist sie berechtigt, mit Kammern des gleichen 

Berufs oder anderer Heilberufe, mit Verbänden, die gesetzliche Aufgaben in der Sozialver-

sicherung erfüllen oder sonstige berufsbezogene Belange im Sinne von Absatz 1 Satz 1 

wahrnehmen, Arbeitsgemeinschaften zu bilden. 

 

(5) Die Aufsichtsbehörde kann der Landespflegekammer mit ihrer Zustimmung auch staat-

liche Aufgaben durch Rechtsverordnung übertragen, wenn die Aufgabe durch die Landes-

pflegekammer sachgerechter oder wirtschaftlicher erfüllt werden kann; dabei kann sich die 

Aufsichtsbehörde ein fachliches Weisungsrecht vorbehalten. 

 

(6) Die Landespflegekammer hat ein Anhörungsrecht in dem in § 4 Absatz 9 HBKG gere-

gelten gemeinsamen Beirat der Landesärztekammer und der Landespsychotherapeuten-

kammer. 

 



 

 

 

§ 6 

Ethikrat 

 

(1) Die Landespflegekammer kann einen Ethikrat errichten. Die Kammer regelt die Zustän-

digkeit und die Zusammensetzung des Ethikrats durch Satzung. Die Aufgaben, die den 

Ethikkommissionen nach Bundesrecht zugewiesen worden sind, bleiben der ausschließli-

chen Zuständigkeit der Ethikkommission nach § 5 Absatz 1 des Heilberufe-Kammergeset-

zes (HBKG) vorbehalten.  

 

(2) In der nach Absatz 1 Satz 2 zu erlassenden Satzung ist insbesondere zu regeln: 

 

1. die Aufgaben des Ethikrates,  

 

2. seine Zusammensetzung, insbesondere die Einbeziehung von Ärztinnen und Ärzten, 

soweit es um ärztliche Tätigkeiten geht, 

 

3. das Verfahren zur Berufung der Mitglieder, wobei die Kammer darauf hinwirken soll, 

dass Frauen und Männer in gleicher Zahl berücksichtigt werden, 

 

4. die Anforderungen an die Sachkunde, die Unabhängigkeit und die Pflichten der Mit-

glieder,  

 

5. die Voraussetzungen für ihre Tätigkeit,  

 

6. das Verfahren,  

 

7. die Geschäftsführung,  

 

8. die Aufgaben des den Vorsitz führenden Mitglieds,  

 

9. die Erhebung von Gebühren zur Deckung von durch die Einrichtung und Tätigkeit des 

Ethikrats anfallenden Kosten,  

 

10. die Entschädigung der Mitglieder und 

 



 

 

11. die Anerkennung von Voten eines Ethikrats beziehungsweise einer Ethikkommission, 

die ihren Sitz außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes hat und durch das 

jeweilige Landesrecht gebildet ist. 

 

(3) Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben sind die Mitglieder des Ethikrats der Landes-

pflegekammer in ihrer Meinungsbildung und Entscheidungsfindung unabhängig. Sie sind 

zur Vertraulichkeit und Verschwiegenheit verpflichtet. 

 

(4) Die Landespflegekammer kann mit der Landesärztekammer, der Landeszahnärztekam-

mer, der Landesapothekerkammer und der Landespsychotherapeutenkammer im gemein-

samen Einvernehmen durch Satzung einen gemeinsamen Ethikrat oder mehrere gemein-

same Ethikräte errichten. Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend. Die 

Landespflegekammer kann auch mit den Pflegekammern anderer Länder im gemeinsamen 

Einvernehmen einen gemeinsamen Ethikrat einrichten. In diesem Fall tritt der gemeinsame 

Ethikrat dieser Landeskammern an die Stelle des Ethikrates nach Satz 1. 

 

§ 7 

Rechtsstellung der Landespflegekammer 

 

Die Landespflegekammer ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 

 

 

§ 8 

Staatsaufsicht 

 

(1) Die Landespflegekammer untersteht der staatlichen Aufsicht. 

 

(2) Die Aufsicht über die Landespflegekammer wird vom Sozialministerium, in Vermitt-

lungs- und Berufsgerichtsangelegenheiten vom Sozialministerium im Benehmen mit dem 

Justizministerium geführt. 

 

(3) Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, ist die Aufsicht darauf beschränkt, die Ein-

haltung dieses Gesetzes und der auf Grund seiner Bestimmungen erlassenen Vorschriften 

zu überwachen. Die Aufsichtsbehörde kann zu den Sitzungen der Vertreterversammlungen 

eine Vertretung abordnen, der auf Verlangen jederzeit das Wort zu erteilen ist. 



 

 

 

(4) Die Vorschriften über die Gemeindeaufsicht gelten sinngemäß. 

 

 

§ 9 

Satzungen 

 

(1) Die Landespflegekammer erlässt Satzungen. 

 

(2) Für den Erlass einer Satzung ist die Vertreterversammlung zuständig. Sie fasst die Be-

schlüsse mit einfacher Mehrheit bei Anwesenheit von mindestens zwei Dritteln der Mitglie-

der oder ihrer Ersatzpersonen; dies gilt bei Beschlüssen im Umlaufverfahren entspre-

chend.  

 

(3) Satzungen bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, der Ausfertigung sowie 

der öffentlichen Bekanntmachung. Sofern eine Fassung einer Satzung bei der Landespfle-

gekammer angefordert wird, ist sie in der gewünschten Form zuzuleiten. Durch Satzungs-

recht kann hierfür ein Kostenaufwand in Rechnung gestellt werden. 

 

(4) Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt entweder 

 

1. im Bekanntmachungsorgan der Kammer,   

 

2. elektronisch auf der Homepage der Kammer oder 

 

3. in beiden Formen.  

 

(5) Bei einer Bekanntmachung nach Absatz 4 Nummer 2 weist die Kammer im Bekanntma-

chungsorgan auf die Bekanntmachung unter Angabe der Internetadresse und des Geneh-

migungsvermerks hin. Auf der Homepage bekannt gemachte Satzungen und Beschlüsse 

müssen den Bereitstellungstag angeben, das Datum des Genehmigungsbescheids bein-

halten und in der bekannt gemachten Fassung dauerhaft durch technische und organisato-

rische Maßnahmen gesichert werden. Satzungen sind zur Einsichtnahme während der Öff-

nungszeiten in der Geschäftsstelle der Kammer ab dem Tag der Bekanntmachung vier 

Wochen auszulegen. 



 

 

 

 

§ 9 a 

Prüfung der Verhältnismäßigkeit 

 

(1) Vor der Einführung neuer oder der Änderung bestehender Vorschriften, die den Zugang 

zu reglementierten Berufen oder deren Ausübung beschränken, hat die Landespflegekam-

mer eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit nach den in diesem Gesetz festgelegten Bestim-

mungen durchzuführen. Der Umfang der Prüfung steht im Verhältnis zu der Art, dem Inhalt 

und den Auswirkungen der Vorschrift. Satz 1 gilt für in den Geltungsbereich der jeweiligen 

Fassung der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 

30.9.2005, S. 22, zuletzt ber. ABl. L 095 vom 9.4.2016, S. 20), die zuletzt durch Delegier-

ten Beschluss (EU) 2020/548 der Kommission (ABl. L 131 vom 24.4.2020, S. 1) geändert 

worden ist, fallende neue oder geänderte Vorschriften, die die Aufnahme oder Ausübung 

eines Berufs oder eine bestimmte Art seiner Ausübung beschränken, einschließlich des 

Führens einer Berufsbezeichnung und der im Rahmen dieser Berufsbezeichnung erlaubten 

beruflichen Tätigkeiten. Die Anwendung ist ausgeschlossen, sofern Vorschriften der Um-

setzung eines gesonderten Rechtsakts der Europäischen Union dienen, in dem spezifische 

Anforderungen an einen bestimmten Beruf festgelegt sind und dieser Rechtsakt den Mit-

gliedstaaten keine Wahl der genauen Art und Weise der Umsetzung dieser Anforderungen 

lässt. Für die Zwecke der Verhältnismäßigkeitsprüfung nach Satz 1 gelten die Begriffsbe-

stimmungen der Richtlinie 2005/36/EG. Ergänzend gelten die Begriffsbestimmungen ge-

mäß Artikel 3 Satz 2 und 3 der Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 28. Juni 2018 über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Be-

rufsreglementierungen (ABl. L 173 vom 9.7.2018, S. 25) in der jeweils gültigen Fassung. 

 

(2) Jede Vorschrift nach Absatz 1 ist mit einer Erläuterung zu versehen, die ausführlich ge-

nug ist, um eine Bewertung der Übereinstimmung mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 

zu ermöglichen. 

 

(3) Die Gründe, aus denen sich ergibt, dass eine Vorschrift nach Absatz 1 gerechtfertigt 

und verhältnismäßig ist, sind durch qualitative und, soweit möglich und relevant, quantita-

tive Elemente zu substanziieren. Relevant sind quantitative Elemente, wenn sie für eine 

fundierte Begründung unerlässlich sind. 



 

 

 

(4) Vorschriften nach Absatz 1 dürfen gemäß Artikel 5 der Richtlinie (EU) 2018/958 weder 

eine direkte noch eine indirekte Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des 

Wohnsitzes darstellen. 

 

(5) Vorschriften nach Absatz 1 müssen durch Ziele des Allgemeininteresses gemäß Arti-

kel 6 der Richtlinie (EU) 2018/958 gerechtfertigt sein. Sie müssen für die Verwirklichung 

des angestrebten Ziels geeignet sein und dürfen nicht über das zur Erreichung dieses Ziels 

erforderliche Maß hinausgehen. 

 

 

§ 9 b 

Durchführung der Verhältnismäßigkeit 

 

(1) Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit sind sämtliche in Anlage 1 enthaltenen Ele-

mente durch die Landespflegekammer zu berücksichtigen. 

 

(2) Darüber hinaus sind bei der Prüfung durch die Landespflegekammer die in Anlage 2 

enthaltenen Elemente zu berücksichtigen, wenn sie für die Art und den Inhalt der neuen 

oder geänderten Vorschrift im Sinne von § 9 a Absatz 1 relevant sind. Relevant sind die 

Elemente, wenn sie einen sachlichen Zusammenhang zum Regelungsgegenstand der Vor-

schrift aufweisen. 

 

(3) Wird die neue oder geänderte Vorschrift nach § 9 a Absatz 1 mit anderen Vorschriften, 

die den Zugang zu reglementierten Berufen oder deren Ausübung beschränken, kombi-

niert, berücksichtigt die Landespflegekammer bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der 

neuen oder geänderten Vorschrift die Wirkungen der neuen oder geänderten Vorschrift 

und insbesondere, wie die neue oder geänderte Vorschrift kombiniert mit anderen Anforde-

rungen zum Erreichen desselben im Allgemeininteresse liegenden Ziels beiträgt und ob sie 

hierfür notwendig ist. Für diese Zwecke prüft die Landespflegekammer die Auswirkungen 

der neuen oder geänderten Vorschrift, wenn sie mit einer oder mehreren Anforderungen 

kombiniert wird, und insbesondere die in Anlage 3 enthaltenen Elemente. 

 

(4) Vor der Einführung neuer oder der Änderung bestehender Vorschriften ist zusätzlich 

dafür zu sorgen, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit spezifischer Anforderungen 



 

 

im Zusammenhang mit der vorübergehenden oder gelegentlichen Erbringung von Dienst-

leistungen gemäß Titel II der Richtlinie 2005/36/EG eingehalten wird, einschließlich der in 

Anlage 4 enthaltenen Anforderungen. Diese Verpflichtung gilt nicht für Maßnahmen, durch 

die die Einhaltung geltender Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen gewährleistet wer-

den soll, die im Einklang mit dem Recht der Europäischen Union stehen. 

 

 

§ 9 c 

Überwachung nach Erlass 

 

Nach dem Erlass einer neuen oder geänderten Vorschrift nach § 9 a Absatz 1 überwacht 

die Landespflegekammer deren Übereinstimmung mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 

und trägt Entwicklungen, die nach dem Erlass der Vorschrift eingetreten sind, gebührend 

Rechnung. 

 

 

§ 9 d 

Information und Beteiligung der Öffentlichkeit 

 

(1) Entwürfe von Vorschriften, mit denen neue Vorschriften nach § 9 a Absatz 1 eingeführt 

oder bestehende Vorschriften geändert werden sollen, sind von der Landespflegekammer 

zur Information von betroffenen Interessenträgern, auch solchen, die keine Angehörigen 

des betroffenen Berufs sind, für die Dauer von in der Regel 21 Tagen auf einer dafür vor-

gesehenen Internetseite zu veröffentlichen. Allen Betroffenen ist dabei Gelegenheit zu ge-

ben, ihren Standpunkt darzulegen. 

 

(2) Soweit dies relevant und angemessen ist, führt die Landespflegekammer öffentliche 

Anhörungen durch. Relevant und angemessen ist eine öffentliche Anhörung, wenn der Re-

gelungsgegenstand der Vorschrift von hohem öffentlichen Interesse ist oder grundlegende 

Bedeutung entfaltet. 

 

 

§ 9 e 

Objektivität und Unabhängigkeit der Verhältnismäßigkeitsprüfung 

 



 

 

Nach dem Erlass einer Vorschrift nach § 9 a Absatz 1 leitet die Landespflegekammer der 

Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich die Unterlagen zu, aus denen sich die Einhaltung der 

Vorgaben aus §§ 9 a, 9 b und 9 d ergibt. Die Rechtsaufsichtsbehörde prüft, ob die Landes-

pflegekammer die Vorgaben aus §§ 9 a, 9 b und 9 d eingehalten hat. Die Prüfung erfolgt 

im Rahmen des Genehmigungsverfahrens der Vorschrift. 

 

 

§ 9 f 

Eintragung in die Datenbank für reglementierte Berufe, Stellungnahmen 

 

(1) Die nach diesem Gesetz als gerechtfertigt, notwendig und verhältnismäßig beurteilten 

Vorschriften nach § 9 a Absatz 1 sind einschließlich der Beurteilungsgründe nach Artikel 

59 Absatz 5 der Richtlinie 2005/36/EG zum Zweck der Mitteilung an die Europäische Kom-

mission zu dokumentieren und in die in Artikel 59 Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG ge-

nannte Datenbank für reglementierte Berufe einzugeben. 

 

(2) Zu den Eintragungen vorgebrachte Stellungnahmen anderer Mitgliedstaaten der Euro-

päischen Union, sonstiger Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums oder der 

Schweiz sowie interessierter Kreise sind von der Landespflegekammer entgegenzuneh-

men. 

 

 

§ 10 

Inhalt der Satzungen 

 

Über folgende Gegenstände sind Satzungen zu erlassen:  

 

1. Sitz der Kammer,  

 

2. Geschäftsführung der Kammer,  

 

3. Sitz der Berufsgerichte,  

 

4. Zahl der Mitglieder der Vertreterversammlung sowie deren Ersatzpersonen,  

 



 

 

5. Wahlverfahren zur Vertreterversammlung,  

 

6. Zuständigkeit, Einberufung und Geschäftsordnung der Vertreterversammlung, 

 

7. Zahl der Mitglieder und Wahl des Vorstandes sowie Rechte und Pflichten des Vor-

standes und seiner Mitglieder,  

 

8. Zahl der Mitglieder und Wahl des Haushaltsausschusses sowie Rechte und Pflichten 

des Haushaltsausschusses und seiner Mitglieder,  

 

9. Dauer der Wahlperiode der Organe,  

 

10. Befreiung von der Verpflichtung zur Annahme der Wahl zu den Organen der Kammer 

und zur Ausübung des Amtes,  

 

11. Entschädigung der in den Organen und Ausschüssen der Kammer tätigen Mitglieder,  

 

12. Prüfung des Jahresabschlusses,  

 

13. Meldepflicht,   

 

14. Berufsordnung, 

 

15. Gebührenordnung,  

 

16. Fortbildungsordnung, 

 

17. Weiterbildungsordnung,  

 
18. Beitragsordnung. 

 

 

§ 11 

Wahl der Mitglieder der Vertreterversammlung 

 



 

 

(1) Die Mitglieder der Vertreterversammlung und deren Ersatzpersonen im Sinne des § 10 

Nummer 4 werden von den wahlberechtigten Kammermitgliedern im Sinne der §§ 12 und 

13, soweit mehrere Listen mit Bewerberinnen und Bewerbern zur Wahl stehen, nach dem 

Verhältniswahlsystem in geheimer Abstimmung auf bestimmte Zeit gewählt. Bei der Auf-

stellung von Wahlvorschlägen für die Vertreterversammlung sollen Frauen und Männer in 

gleicher Zahl berücksichtigt werden. 

 

(2) In die Vertreterversammlung der Landespflegekammer tritt eine Vertretung der Hoch-

schulen des Landes Baden-Württemberg, an denen Pflegewissenschaften gelehrt wird, als 

weiteres Mitglied hinzu. Das Nähere regelt § 14. 

 

 

§ 12 

Wahlrecht und Wählbarkeit zur Vertreterversammlung 

 

(1) Wahlberechtigt und wählbar zur Vertreterversammlung im Sinne des § 11 Absatz 1 sind 

grundsätzlich alle Kammermitglieder im Sinne des § 2, deren Wahlrecht und Wählbarkeit 

gemäß § 13 nicht verloren gegangen ist. 

 

(2) Das Wahlrecht und die Wählbarkeit der Mitglieder nach § 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 

und Nummer 3 und Absatz 3 kann die Landespflegekammer durch Satzung ausschließen. 

 

(3) Das Wahlrecht und die Wählbarkeit der Mitglieder nach § 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 

ist ausgeschlossen. 

 

 

§ 13 

Verlust von Wahlrecht, Wählbarkeit und Mitgliedschaft in den Organen 

 

(1) Wahlrecht, Wählbarkeit und Mitgliedschaft in den Organen gehen verloren durch  

 

1. Wegfall der Mitgliedschaft in der Kammer,  

 

2. Aberkennung des Rechtes, in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu stim-

men, durch strafgerichtliches Urteil,  



 

 

 

3. Aberkennung durch berufsgerichtliche Entscheidung, 

 

4. Ruhen des Rechts zur Führung der Berufsbezeichnung.   

 

Wählbarkeit und Mitgliedschaft in der Vertreterversammlung im Sinne des § 11 Absatz 1 

verliert auch, wer infolge strafgerichtlicher Verurteilung die Fähigkeit zur Bekleidung öffent-

licher Ämter oder die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, nicht besitzt. 

 

(2) Das Wahlrecht und die Wählbarkeit leben in den Fällen des Absatzes 1 wieder auf, 

wenn die Voraussetzungen ihres Verlustes wegfallen.  

 

(3) Der Verlust der in Absatz 1 Nummern 1 bis 3 genannten Rechte wird vom Vorstand 

festgestellt. 

 

 

§ 14 

Vertretung der Hochschulen in der Vertreterversammlung 

 

(1) Die Vertretung der Hochschulen in der Vertreterversammlung der Landespflegekammer 

und deren Stellvertretung werden auf Vorschlag der Hochschulen, an denen Pflegewissen-

schaften gelehrt wird, vom Wissenschaftsministerium benannt. Sie müssen Kammermit-

glieder sein und hauptberuflich an einer Hochschule Pflegewissenschaft lehren.  

 

(2) Die Mitgliedschaft der Vertretung der Hochschulen in der Vertreterversammlung endet 

mit Wegfall der Voraussetzungen des Absatzes 1. 

 

 

§ 15 

Verpflichtungen der Mitglieder der Vertreterversammlung 

 

(1) Die in die Vertreterversammlung gemäß § 11 Absatz 1 gewählten und die ihr hinzutre-

tenden Mitglieder im Sinne des § 11 Absatz 2 sind zur Annahme und Ausübung ihres Am-

tes verpflichtet. Der Vorstand kann davon befreien.  

 



 

 

(2) Die Pflicht zur Ausübung des Amtes dauert über die Wahlperiode hinaus bis zum ersten 

Zusammentritt der neuen Vertreterversammlung.  

 

(3) Sämtliche Mitglieder der Vertreterversammlung sind Vertretungen der Gesamtheit der 

Kammermitglieder und nicht an Aufträge und Weisungen gebunden. 

 

 

§ 16 

Organe der Landespflegekammer, Hilfskräfte und Sachverständige 

 

(1) Die Landespflegekammer besteht aus folgenden Organen:  

 

1. Vertreterversammlung,  

 

2. Vorstand,  

 

3. Haushaltsausschuss,  

 

4. Bezirksberufsgerichte,  

 

5. Landesberufsgericht.  

 

(2) Die Landespflegekammer kann Ausschüsse, Arbeitskreise und Ethikräte einsetzen.  

 

(3) Die Tätigkeit der Kammermitglieder in den Organen, Ausschüssen, Arbeitskreisen und 

Ethikräten der Kammer ist ehrenamtlich; Auslagen und Zeitversäumnisse sind zu entschä-

digen. Der vorsitzenden Person des Vorstandes und ihrer Stellvertretung kann nach dem 

Ausscheiden aus dem Amt ein Übergangsgeld gewährt werden. Die vorsitzende Person 

eines Berufsgerichtes sowie die beisitzende Person, die die Befähigung zum Richteramt 

oder zum höheren Verwaltungsdienst besitzt, erhalten für ihre Tätigkeit von der Kammer 

eine Vergütung. 

 

(4) Mitglied in Organen der Landespflegekammer kann nicht sein, wer  

 

1. bei der Landespflegekammer oder ihren Einrichtungen angestellt ist oder  



 

 

 

2. in der Aufsichtsbehörde, zu deren Dienstaufgaben die Aufsicht über die Landespfle-

gekammer gehört, tätig ist.    

 

(5) Die Landespflegekammer ist befugt, Hilfskräfte anzustellen.  

 

(6) Sie kann Rechtskundige oder sonstige Sachverständige zur Beratung, auch in den Sit-

zungen, beiziehen. 

 

 

§ 17 

Pflicht zur Verschwiegenheit 

 

(1) Die in den Organen, Ausschüssen, Ethikräten und Arbeitskreisen der Landespflege-

kammer tätigen Kammermitglieder sind zur Verschwiegenheit über Tatsachen verpflichtet, 

die ihnen in Ausübung ihres Amtes bekannt geworden sind. Die Pflicht zur Verschwiegen-

heit bleibt auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt bestehen.  

 

(2) Wegen Zuwiderhandlungen gegen Absatz 1 haben sich die Mitglieder der Organe, Aus-

schüsse, Ethikräte und Arbeitskreise der Landespflegekammer im berufsgerichtlichen Ver-

fahren zu verantworten. 

 

 

§ 18 

Aufgaben der Vertreterversammlung 

 

(1) Die Vertreterversammlung beschließt über die Angelegenheiten der Landespflegekam-

mer. Sie kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten durch Satzung auf 

den Vorstand oder auf Ausschüsse übertragen. Nicht übertragen kann sie die Beschluss-

fassung über Satzungen, über die Feststellung des Haushaltsplans sowie über die Art und 

Höhe des Kammerbeitrags.   

 

(2) Die Vertreterversammlung wählt die Mitglieder der in den Satzungen vorgesehenen 

Ausschüsse und aus ihrer Mitte die Mitglieder des Kammervorstands. Bei der Wahl der 



 

 

Mitglieder der Ausschüsse und des Kammervorstands sollen Frauen und Männer in glei-

cher Zahl berücksichtigt werden. 

 

 

§ 19 

Vorstand 

 

(1)  Der Vorstand besteht aus der vorsitzenden Person (Präsidentin oder Präsident), einer 

Stellvertretung oder mehreren Stellvertretungen und weiteren Mitgliedern.  

 

(2) Der Vorstand bereitet die Sitzungen der Vertreterversammlung vor und führt die dort 

gefassten Beschlüsse aus. Er erledigt die ihm durch Satzung zugewiesenen Aufgaben so-

wie die laufenden Geschäfte der Kammer, soweit sie nicht durch Satzung der Geschäfts-

führung übertragen sind. Im Einzelfall kann der Vorstand die Erledigung einer Aufgabe 

auch einem Ausschuss übertragen. 

 

(3) Die vorsitzende Person leitet die Sitzungen der Vertreterversammlung. Die Landespfle-

gekammer kann durch Satzung bestimmen, dass statt der vorsitzenden Person des Vor-

stands ein Mitglied der Vertreterversammlung zur Leitung der Vertreterversammlung ge-

wählt wird. 

 

(4) Die vorsitzende Person vertritt die Landespflegekammer nach außen. 

 

 

§ 20 

Haushaltsausschuss 

 

Der Haushaltsausschuss besteht aus der vorsitzenden Person und mindestens zwei Mit-

gliedern. Er erstellt für jedes Rechnungsjahr einen Voranschlag für die Erträge und Auf-

wendungen auf. 

 

 

§ 21 

Berufsgerichte 

 



 

 

(1) Die Landespflegekammer hat ein Landesberufsgericht und Bezirksberufsgerichte zu bil-

den. Für die Regierungsbezirke Stuttgart und Tübingen sowie für die Regierungsbezirke 

Karlsruhe und Freiburg ist je ein Bezirksberufsgericht zu bilden. 

 

(2) Das Landesberufsgericht entscheidet in der Besetzung mit einer vorsitzenden Person 

und vier beisitzenden Personen, das Bezirksberufsgericht mit einer vorsitzenden Person 

und zwei beisitzenden Personen. Zur vorsitzenden Person kann nur eine auf Lebenszeit 

ernannte Richterin oder ein auf Lebenszeit ernannter Richter bestellt werden; eine beisit-

zende Person des Landesberufsgerichtes muss die Befähigung zum Richteramt oder zum 

höheren Verwaltungsdienst besitzen, die übrigen beisitzenden Personen müssen Kammer-

mitglieder sein. Für jedes Mitglied ist eine Stellvertretung zu bestellen. 

 

(3) Die Mitglieder der Berufsgerichte besitzen als solche richterliche Unabhängigkeit. Sie 

werden auf die Dauer von fünf Jahren bestellt. Für Mitglieder, die während dieser Zeit aus-

scheiden, sind neue für die Dauer von fünf Jahren zu berufen. Die Mitglieder der Berufsge-

richte dürfen nicht anderen Organen der Kammer oder der Vertreterversammlung angehö-

ren, Bedienstete der Landespflegekammer sein oder staatliche Aufsicht über die Landes-

pflegekammer oder ihre Mitglieder ausüben; über das Vorliegen dieser Voraussetzungen 

entscheidet die Aufsichtsbehörde. 

 

(4) Die Mitglieder der Berufsgerichte und ihre Stellvertretungen werden auf Vorschlag der 

Landespflegekammer von der Aufsichtsbehörde im Einvernehmen mit dem Justizministe-

rium bestellt. 

 

(5) Für den Ausschluss und die Ablehnung von Gerichtspersonen und Sachverständigen 

finden die Vorschriften der Strafprozessordnung entsprechende Anwendung. 

 

(6) Die Vorschriften über das Vermittlungs- und Berufsgerichtsverfahren nach den 7. bis 

9. Abschnitten des HBKG sind entsprechend anzuwenden, soweit in diesem Gesetz nichts 

anderes bestimmt ist. 

 

 

§ 22 

Deckung des Aufwands der Landespflegekammer 

 



 

 

(1) Die Landespflegekammer hat die zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Ein-

nahmen durch Beiträge der Kammermitglieder (Umlage) zu beschaffen, soweit sonstige 

Einnahmen nicht zur Verfügung stehen. Die Umlage wird nach Maßgabe der Beitragsord-

nung erhoben; aus sozialen Gründen sollen in der Beitragsordnung für bestimmte Perso-

nen oder Gruppen von Kammermitgliedern Beitragsermäßigungen und auch Beitragsfrei-

stellungen festgelegt werden. 

 

(2) Für Leistungen, die die Landespflegekammer auf Veranlassung oder im Interesse ein-

zelner Mitglieder erbringt, können Gebühren und Auslagen erhoben werden. Für die Wahr-

nehmung von Aufgaben nach § 5 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 bis 5, 9 und 11 sowie Satz 4, 

§ 5 Absatz 5 sowie § 6 können von Mitgliedern und Dritten Gebühren und Auslagen sowie 

Entgelte erhoben werden. Im Übrigen gilt das Landesgebührengesetz und das Landesver-

waltungsvollstreckungssetz. Das Nähere regelt die Landespflegekammer in ihrer Gebüh-

renordnung. 

 

(3) Für das berufsgerichtliche Verfahren können Gebühren und Auslagen erhoben werden.  

Die Gebührensätze sind so zu bemessen, dass zwischen der den Verwaltungsaufwand be-

rücksichtigenden Höhe der Gebühr und der Bedeutung des Verfahrens für die Beteiligten 

ein angemessenes Verhältnis besteht. Das Nähere regelt die Gebührenordnung. 

 

(4) Für das Vermittlungsverfahren werden keine Gebühren erhoben. 

 

 

§ 23 

Umlage 

 

(1) Die Vertreterversammlung beschließt auf Grund des Voranschlags des Haushaltsaus-

schusses den Haushaltsplan sowie in der Beitragsordnung nach § 10 Nummer 18 die Art 

und Höhe der Umlage. 

 

(2) Die Umlage bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, der eine Abschrift des 

Haushaltsplanes vorzulegen ist. 

 

 

§ 24 



 

 

Rechnungsabschluss 

 

(1) Die Kammer hat ihre Erträge und Aufwendungen fortlaufend zu buchen und nach Ab-

lauf jedes Kalenderjahres in einem Jahresabschluss mit Bilanz und Gewinn- und Verlust-

rechnung Rechnung abzulegen. 

 

(2) Der Jahresabschluss mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ist vom Haushalts-

ausschuss unter Zuziehung einer Wirtschaftsprüferin oder eines Wirtschaftsprüfers oder 

einer vereidigten Buchprüferin oder eines vereidigten Buchprüfers zu prüfen.   

 

(3) Jedem beitragspflichtigen Mitglied ist Gelegenheit zu geben, Einsicht in den Jahresab-

schluss zu nehmen. Ort und Dauer der Gelegenheit zur Einsichtnahme sind mindestens 

eine Woche vorher bekannt zu geben.  

 

(4) Die Prüfungsbemerkungen und die Einwendungen der Beitragspflichtigen sind zu erle-

digen.  

 

(5) Nach Beseitigung aller Anstände erteilt die Vertreterversammlung der für die Rech-

nungsführung verantwortlichen Person Entlastung. 

 

 

§ 25 

Beitragspflichtige Personen 

 

(1) Beitragspflichtig sind die Mitglieder der Landespflegekammer. 

 

(2) Die Beitragspflicht beginnt nach Ablauf des Monats, in dem ihre Voraussetzungen ent-

stehen und endet mit Ablauf des Monats, in dem ihre Voraussetzungen wegfallen. 

 

 

§ 26 

Auskunfts- und Nachweispflicht 

 



 

 

(1) Die Beitragspflichtigen haben der Landespflegekammer auf Verlangen ihre gesamten 

Berufseinnahmen oder beruflichen Einkünfte anzugeben, wenn von deren Höhe die Um-

lage abhängt. Die Landespflegekammer ist berechtigt, die Vorlage geeigneter Nachweise 

zu verlangen.  

 

(2) Verweigert eine beitragspflichtige Person diese Angaben oder Nachweise oder liegen 

Gründe für die Annahme vor, dass die Angaben oder Nachweise falsch sind, ist die Lan-

despflegekammer berechtigt, zur Festsetzung der Beiträge die in Absatz 1 genannten Be-

messungsgrundlagen nach Information der beitragspflichtigen Person bei den Finanzbe-

hörden zu erheben. 

 

 

§ 27 

Festsetzung, Stundung und Erlass der Beiträge 

 

(1)  Der Haushaltsausschuss oder eine von ihm beauftragte Person setzt für die einzelnen 

Kammermitglieder den Beitrag gemäß der Beitragsordnung fest. Der Haushaltsausschuss 

entscheidet über Stundung und Erlass und bestimmt, ob Beiträge, die verspätet entrichtet 

werden, angemessen zu verzinsen sind. 

 

(2) Über einen Widerspruch gegen eine Entscheidung nach Absatz 1 entscheidet der Vor-

stand. 

 

 

§ 28 

Allgemeine Berufspflichten 

 

Die Kammermitglieder sind verpflichtet, ihren Beruf gewissenhaft auszuüben und dem 

ihnen in Zusammenhang mit dem Beruf entgegengebrachten Vertrauen zu entsprechen. 

 

 

§ 29 

Besondere Berufspflichten 

 



 

 

(1) Kammermitglieder, die ihren Beruf ausüben, haben die Pflicht, sich beruflich fortzubil-

den und sich dabei auch über die für ihre Berufsausübung geltenden Bestimmungen zu un-

terrichten. 

 

(2) Die Kammermitglieder nach § 2 Absatz 1 sind verpflichtet, an Maßnahmen der Kammer 

oder eines von der Kammer beauftragten Dritten mitzuwirken, die der Sicherung und Kon-

trolle der Qualität der beruflichen Leistungen dienen. 

 

 

§ 30 

Berufsordnung 

 

(1) Das Nähere über die Berufspflichten regelt die Berufsordnung.  

 

(2) Die Berufsordnung hat außerdem vorzusehen, dass die Kammermitglieder zum Ab-

schluss einer ausreichenden Haftpflichtversicherung zur Deckung von sich aus der Berufs-

tätigkeit ergebenden Haftpflichtansprüchen verpflichtet sind, soweit das Kammermitglied 

nicht in vergleichbarem Umfang im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses gegen 

Haftpflichtansprüche abgesichert oder das Kammermitglied nach den Grundsätzen der 

Amtshaftung von der Haftung freigestellt ist. Die Berufsordnung hat darüber hinaus vorzu-

sehen, dass die Kammermitglieder das Bestehen einer ausreichenden Haftpflichtversiche-

rung auf Verlangen gegenüber der Landespflegekammer nachzuweisen haben. Die Lan-

despflegekammer ist zuständige Stelle im Sinne von § 117 Absatz 2 des Versicherungs-

vertragsgesetzes. 

 

(3) Die Berufsordnung kann weitere Vorschriften über Berufspflichten enthalten, insbeson-

dere hinsichtlich 

 

1. der Einhaltung der Pflicht zur Verschwiegenheit und der sonst für die Berufsausübung 

geltenden Rechtsvorschriften, 

 

2. der Einhaltung der Pflicht, sich beruflich fortzubilden, 

 



 

 

3. der Mitwirkung an Maßnahmen der Kammer oder eines von ihr beauftragten Dritten, 

die der Sicherung und Kontrolle der Qualität pflegerischer Leistungen sowie deren 

Zertifizierung dienen, 

 

4. der Ausstellung von Gutachten und Zeugnissen, 

 

5. der Verordnung und Empfehlung von Heil- oder Hilfsmitteln, 

 

6. des beruflichen Verhaltens gegenüber anderen Berufsangehörigen und der Zusam-

menarbeit zwischen Berufsangehörigen und Angehörigen anderer Berufe. 

 

 

§ 31  

Weiterbildung, Allgemeines 

 

(1) Die Weiterbildung der in § 2 Absatz 1 genannten Kammermitglieder erfolgt ab dem 

1. Januar 2029 nach den nachfolgenden Bestimmungen und der nach § 10 Nummer 17 

von der Landespflegekammer erlassenen Weiterbildungsordnung. Die Übergangsbestim-

mungen des § 37 bleiben unberührt. 

 

(2) Sofern dem Schulgesetz Baden-Württemberg unterliegende Bildungsgänge auf von der 

Landespflegekammer geregelte Weiterbildungsabschlüsse vorbereiten, werden die von der 

Landespflegekammer in deren Weiterbildungsordnung getroffenen Bestimmungen berück-

sichtigt und die darin geregelten Inhalte übernommen. Die Prüfungshoheit der Landespfle-

gekammer bleibt unberührt.  

 

(3) Weiterbildung im Sinne der nachfolgenden Bestimmungen ist die Wiederaufnahme or-

ganisierten Lernens in regelhaft modularisierten Lehrgängen nach Abschluss der Berufs-

ausbildung oder eines berufsqualifizierenden Studiengangs. In der Weiterbildungsordnung 

ist zu regeln, für welchen Zeitraum der erlernte Beruf mindestens ausgeübt worden sein 

muss, bevor die jeweilige Weiterbildung begonnen werden kann.   

 

(4) Die in § 2 Absatz 1 genannten Kammermitglieder können nach Maßgabe der nachfol-

genden Bestimmungen ihre Berufsbezeichnung durch Bezeichnungen erweitern, die auf 



 

 

besondere Kenntnisse und Fähigkeiten in den verschiedenen Arbeitsbereichen ihres jewei-

ligen Berufs hinweisen. Die Bezeichnungen bestimmt die Landespflegekammer für ihre 

Mitglieder in der Weiterbildungsordnung; dabei sind das Recht der Europäischen Union 

und das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum zu beachten. 

 

(5) In der nach § 10 Nummer 17 erlassenen Weiterbildungsordnung regelt die Landespfle-

gekammer unter Berücksichtigung der Vorgaben der Richtlinie 2005/36/EG insbesondere 

 

1. die Bestimmung und die Aufhebung von Bezeichnungen nach Absatz 3, 

 

2. den Inhalt und Umfang der Bereiche, auf die sich die Bezeichnungen nach Absatz 4 

beziehen, 

 

3. Näheres zu Inhalt und Mindestdauer der Weiterbildung nach § 32 unter Berücksichti-

gung der Vergleichbarkeit mit den Weiterbildungen in den anderen Ländern und der 

Qualitätsvorgaben nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch und dem Elften Buch 

Sozialgesetzbuch, insbesondere Inhalt, Dauer und Reihenfolge der einzelnen Weiter-

bildungsabschnitte und Prüfungen,  

 

4. die Voraussetzungen für die Zulassung von Weiterbildungsstätten nach § 33 sowie 

deren Rücknahme und Widerruf,  

 

5. die Anforderungen, die an das Zeugnis zu stellen sind und 

 

6. das Anerkennungsverfahren nach den §§ 34 und 35. 

 

Vor Erlass und Änderung der Weiterbildungsordnung sind die Landeskrankenhausgesell-

schaft sowie die Vereinigungen der ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen anzu-

hören. 

 

(6) Die Kammer kann einzelne Weiterbildungen für Angehörige weiterer Gesundheits- und 

Sozialberufe öffnen, wenn deren Berufsausübung einen inhaltlichen Bezug zum jeweiligen 

Weiterbildungsbereich hat. Das Nähere regelt die Kammer im Benehmen mit der für die 



 

 

Weiterbildung der jeweiligen Berufsgruppe zuständigen Behörde in der Weiterbildungsord-

nung. Die Teilnahme an den Weiterbildungsangeboten kann auch dann ermöglicht werden, 

wenn der Erwerb einer Weiterbildungsbezeichnung ausgeschlossen ist. 

 

 

§ 32  

Inhalt und Durchführung der Weiterbildung 

 

(1) Ziel der Weiterbildung ist, die in der Ausbildung und der praktischen Berufsausübung 

erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in dem jeweiligen Weiterbildungsgebiet nach § 31 

Absatz 3 zu vertiefen und zu erweitern. Sie erfolgt in dem jeweiligen Weiterbildungsgebiet 

in praktischer Berufstätigkeit und in der Vermittlung theoretischen Wissens. Die Weiterzu-

bildenden sollen befähigt werden, besondere Aufgaben in den verschiedenen Arbeitsberei-

chen ihres jeweiligen Heilberufs zu übernehmen. 

 

(2) Die Weiterbildung schließt mit einer Prüfung vor der Landespflegekammer ab. Die Prü-

fung besteht aus einem schriftlichen, mündlichen und einem praktischen Teil. Näheres zur 

Prüfung regelt die Landespflegekammer in der Weiterbildungsordnung. 

 

(3) Weiterbildungen mit einem Stundenumfang von mindestens 400 Stunden gelten als öf-

fentlich-rechtlich geregelte berufliche Aufstiegsfortbildung im Sinne von § 58 Absatz 2 

Nummer 5 des Landeshochschulgesetzes. 

 

 

§ 33 

Zulassung der Weiterbildungsstätten 

 

(1) Die Weiterbildung wird an von der Landespflegekammer zugelassenen Weiterbildungs-

stätten durchgeführt. Die Weiterbildungsordnung kann Ausnahmen von Satz 1 zulassen, 

soweit dies mit dem Ziel der Weiterbildung vereinbar ist. Näheres hierzu regelt die Weiter-

bildungsordnung der Landespflegekammer.  

 

(2) Die Zulassung wird auf Antrag erteilt, wenn die erforderlichen personellen, baulichen 

und sachlichen Voraussetzungen vorliegen; Ermächtigung und Zulassung können befristet 

und mit dem Vorbehalt des Widerrufs sowie mit Nebenbestimmungen versehen werden. 



 

 

Zulassungen sind zurückzunehmen oder zu widerrufen, wenn ihre rechtlichen Vorausset-

zungen bei Erteilung nicht vorlagen oder nachträglich weggefallen sind. Näheres regelt die 

Weiterbildungsordnung der Landespflegekammer. Dem Schulgesetz Baden-Württemberg 

unterliegende Bildungsgänge im Bereich der Weiterbildung bedürfen keiner Zulassung 

durch die Landespflegekammer. 

 

(3) Vor dem 1. Januar 2029 von den zuständigen Behörden ausgesprochene Zulassungen 

gelten als Zulassungen nach diesen Bestimmungen, solange sie nicht von der Landespfle-

gekammer nach Absatz 2 zurückgenommen oder widerrufen werden. 

 

(4) Die Landespflegekammer führt ein Verzeichnis der zugelassenen Weiterbildungsstät-

ten. Dieses Verzeichnis ist elektronisch auf der Homepage der Landespflegekammer be-

kannt zu machen. 

 

 

§ 34  

Anerkennung der Weiterbildung 

 

(1) Die Bezeichnung nach § 31 Absatz 4 darf führen, wer eine Anerkennung seiner Weiter-

bildung erhalten hat. Die Anerkennung erhält das Kammermitglied, das die jeweilige Wei-

terbildung erfolgreich abgeschlossen hat.  

 

(2) Die Anerkennung kann widerrufen werden, wenn nachträglich die gesundheitlichen Vo-

raussetzungen zur Ausübung des Berufs im Tätigkeitsbereich der Weiterbildung dauerhaft 

nicht mehr gegeben sind. Die Anerkennung kann zurückgenommen werden, wenn die für 

die Erteilung erforderlichen Voraussetzungen nicht gegeben waren. Die Anerkennung kann 

nach näherer Maßgabe der Weiterbildungsordnung widerrufen werden, wenn die für den 

Erwerb der Bezeichnung erforderlichen beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten nicht mehr 

vorhanden sind. 

 

(3) Weiterbildungsbezeichnungen, die in anderen Ländern der Bundesrepublik Deutsch-

land aufgrund staatlicher Regelungen erworben worden sind, dürfen in Baden-Württem-

berg geführt werden. Fehlen im jeweiligen Land staatliche Regelungen, können auch Wei-

terbildungsbezeichnungen geführt werden, die an Weiterbildungsstätten mit einer Anerken-

nung der Deutschen Krankenhausgesellschaft erworben worden sind.  



 

 

 

(4) Kammermitglieder können ihre bis zum 1. Januar 2029 erworbenen Weiterbildungsbe-

zeichnungen weiterführen. 

 

 

§ 35 

Anerkennung von ausländischen Weiterbildungsnachweisen, vorübergehende Dienstleis-

tungen und Vorwarnmechanismus 

 

(1) Die Landespflegekammer ist zuständige Stelle für die Anerkennung einer außerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland erworbenen abgeschlossenen Weiterbildung im Sinne von § 

31. Das Nähere regelt das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Baden-Württemberg 

(BQFG-BW), soweit nachfolgend nichts Abweichendes geregelt ist. 

 

(2) § 11 Absatz 3 BQFG-BW regelt als Ausgleichsmaßnahmen einen Anpassungslehrgang 

oder eine Eignungsprüfung. Abweichend hiervon ist im Fall der Anerkennung einer außer-

halb des Europäischen Wirtschaftsraums abgeschlossenen Weiterbildung anstelle einer 

Eignungsprüfung eine Kenntnisprüfung erforderlich. 

 

(3) Das Nähere zu den Inhalten des Anpassungslehrgangs und der Kenntnis- und Eig-

nungsprüfung regelt die Landespflegekammer in der Weiterbildungsordnung. 

 

(4) Sowohl beim Bestehen der Kenntnis- und Eignungsprüfung als auch bei erfolgreichem 

Absolvieren des Anpassungslehrgangs kann auf einen gesonderten Sprachnachweis für 

die Erteilung der Anerkennung verzichtet werden. 

 

(5) Für die vorübergehende und gelegentliche Dienstleistung findet § 36 d HBKG in der je-

weils geltenden Fassung entsprechende Anwendung. 

 

(6) Für den Vorwarnmechanismus findet § 36 e HBKG in der jeweils geltenden Fassung 

entsprechende Anwendung. 

 

 

§ 36 

Ordnungswidrigkeiten 



 

 

 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig seinen Meldepflichten nach     

§ 4, § 38 Absatz 5 oder nach der Meldeordnung der Landespflegekammer zuwiderhandelt. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. Die Zuwiderhand-

lung nach § 38 Absatz 5 Satz 3 kann mit einer Geldbuße bis zu 50 000 Euro geahndet wer-

den. 

 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne von § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ord-

nungswidrigkeiten ist die Landespflegekammer. Der Gründungsausschuss kann eine un-

terlassene Meldung nach § 38 Absatz 5 Satz 3 als zuständige Verwaltungsbehörde mit ei-

ner Geldbuße nach Absatz 2 Satz 2 ahnden.  

 

 

§ 37  

Weiterbildung, Übergangsbestimmungen 

 

(1) Die Regelungen der §§ 25 und 26 des Landespflegegesetzes und der auf dieser 

Grundlage erlassenen Verordnungen sind über den 1. Januar 2029 hinaus weiter anzu-

wenden, bis die Landespflegekammer entsprechende Weiterbildungen auf der Grundlage 

ihrer Weiterbildungsordnung geregelt hat.  

 

(2) Eine vor Inkrafttreten der Weiterbildungsordnung begonnene Weiterbildung kann nach 

den bis zum Inkrafttreten geltenden Prüfungsbestimmungen abgeschlossen werden, wobei 

die vorsitzende Person des Prüfungsausschusses eine Vertreterin oder ein Vertreter der 

Landespflegekammer oder eine von dieser mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe beauf-

tragte Person ist. Die Durchführung der Prüfungen und die Anerkennung erfolgen nach den 

§§ 31 bis 34 in der Zuständigkeit der Landespflegekammer. Diese kann zur Vermeidung 

von unbilligen Härten weitere Übergangsregelungen durch Satzung treffen. 

 

 

§ 38 

Errichtung der Landespflegekammer in Baden-Württemberg 

 

(1) Die Landespflegekammer wird unter Maßgabe der nachfolgenden Absätze errichtet. 



 

 

 

(2) Das Sozialministerium bestellt zum 1. Mai 2023 aus dem Kreis der in § 2 Absatz 1 ge-

nannten Berufsangehörigen, die in Baden-Württemberg ihren Beruf ausüben oder die 

hauptberuflich an einer Hochschule Pflegewissenschaften lehren, auf Vorschlag der in Ba-

den-Württemberg vertretenen Berufsverbände einen Ausschuss zur Errichtung der Lan-

despflegekammer Baden-Württemberg (Gründungsausschuss). Dieser besteht aus min-

destens zwölf und höchstens 15 Mitgliedern. Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu be-

stellen. Bei der Bestellung sollen alle in § 2 Absatz 1 genannten Berufsgruppen mindes-

tens mit einem Mitglied und einem Ersatzmitglied berücksichtigt werden.  

 

(3) Der Gründungsausschuss hat bis zum ersten Zusammentritt der gewählten Vertreter-

versammlung deren Aufgaben und Befugnisse wahrzunehmen, soweit dies im Rahmen der 

Errichtung der Landespflegekammer erforderlich ist. Er hat die Rechtsstellung einer rechts-

fähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts und unterliegt der Rechtsaufsicht des Sozial-

ministeriums. Aufgabe des Gründungsausschusses ist es, eine nach Maßgabe der §§ 11 

bis 15 gewählte Vertreterversammlung einzuberufen. Der Gründungsausschuss beschließt 

die Satzungen nach § 10 Nummern 1, 2, 4 bis 11 und 13. Er stellt den Haushaltsplan fest, 

den Jahresabschluss auf und entlastet den Vorstand. Mit dem ersten Zusammentritt der 

gewählten Vertreterversammlung wird der Gründungsausschuss aufgelöst; seine Rechte 

und Pflichten gehen gleichzeitig auf die Landespflegekammer über. Die vom Gründungs-

ausschuss beschlossenen Satzungen können von der Landespflegekammer übernommen 

werden, müssen jedoch neu erlassen werden. 

 

(4) Der Gründungsausschuss wählt aus seiner Mitte ein vorsitzendes Mitglied und ein stell-

vertretendes vorsitzendes Mitglied; diese sowie zwei weitere aus der Mitte des Gründungs-

ausschusses zu wählende Personen haben als vorläufiger Vorstand bis zur Wahl der Mit-

glieder des Vorstands durch die Vertreterversammlung nach § 18 Absatz 2 die Aufgaben 

und Befugnisse des Vorstands wahrzunehmen, soweit dies im Rahmen der Errichtung der 

Landespflegekammer erforderlich ist. Das vorsitzende Mitglied oder das stellvertretende 

vorsitzende Mitglied vertritt den Gründungsausschuss gerichtlich und außergerichtlich je-

weils allein. 

 

(5) Der Gründungsausschuss ermittelt zur Registrierung ihrer Mitgliedschaft in der Landes-

pflegekammer die in § 2 Absatz 1 genannten Berufsangehörigen, die am Tag der Grün-



 

 

dung der Landespflegekammer Mitglieder der Landespflegekammer werden. Die Berufsan-

gehörigen haben dem Gründungsausschuss folgende Angaben und Unterlagen zu über-

mitteln: 

 

1. Vor- und Familiennamen, 

 

2. frühere Namen, 

 

3. Geburtsdatum, 

 

4. Dienst- und Privatanschrift, 

 

5. Berufsbezeichnung nach § 2 Absatz 1 und 

 

6. Nachweis der Berechtigung zur Ausübung des Berufs und zur Führung der Berufsbe-

zeichnung. 

 

Die Krankenhäuser und die stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen sowie sons-

tige Einrichtungen, in denen Berufsangehörige nach Satz 1 tätig sind, sind verpflichtet, den 

Gründungsausschuss bei der Ermittlung der Berufsangehörigen nach Satz 1 durch Über-

mittlung der in Satz 2 Nummern 1 bis 5 genannten Angaben zu den dort tätigen oder eine 

Tätigkeit aufnehmenden Berufsangehörigen zu unterstützen und informieren die Berufsan-

gehörigen über die an den Gründungsausschuss übermittelten Daten; der Gründungsaus-

schuss bestimmt die Einzelheiten und den Zeitpunkt der Übermittlung. Der Gründungsaus-

schuss weist auf die Verpflichtungen nach den Sätzen 2 und 3 durch geeignete Informati-

onsmaßnahmen hin. Für Personen, die die in § 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 genannten 

Voraussetzungen erfüllen und gegenüber dem Gründungsausschuss einen Antrag auf frei-

willige Mitgliedschaft in der Landespflegekammer gestellt haben, gilt Satz 2 entsprechend 

mit der Maßgabe, dass anstelle der in Satz 2 Nummer 6 genannten Unterlagen Nachweise 

über das Ausbildungsverhältnis im Sinne von § 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 vorzulegen 

sind. Für Personen, die die in § 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 genannten Voraussetzungen 

erfüllen und gegenüber dem Gründungsausschuss einen Antrag auf freiwillige Mitglied-

schaft in der Landespflegekammer gestellt haben, gilt Satz 2 entsprechend mit der Maß-

gabe, dass anstelle der in Satz 2 Nummer 6 genannten Unterlagen der Nachweis der 

hauptberuflichen Lehrtätigkeit in Pflegewissenschaften an einer Hochschule vorzulegen ist. 



 

 

 

(6) Nach Auflösung des Gründungsausschusses erfolgt die Ermittlung der Berufsangehöri-

gen durch die Landespflegekammer; Absatz 5 gilt entsprechend, jedoch nur bis zum In-

krafttreten der Meldeordnung der Landespflegekammer. Absatz 5 Satz 3 gilt entsprechend 

bis zum Ablauf des sechsten Monats nach Errichtung der Landespflegekammer. 

 

(7) Die Wahl zur ersten Vertreterversammlung hat in Abstimmung mit dem Sozialministe-

rium so rechtzeitig zu erfolgen, dass die Vertreterversammlung im Dezember 2024 erst-

mals zusammentreten kann. Mit dem erstmaligen Zusammentreten der ersten Vertreterver-

sammlung gilt die Landespflegekammer als errichtet. 

 

(8) Die Wahl zur ersten Vertreterversammlung darf nur durchgeführt werden, wenn min-

destens 60 Prozent der Personen nach § 2 Absatz 1 vom Gründungsausschuss registriert 

sind. Kann wegen Nicht-Erreichens des Quorums die Wahl zur ersten Vertreterversamm-

lung nicht bis zum November 2024 durchgeführt werden, erfolgt keine Errichtung der Lan-

despflegekammer gemäß Absatz 7. Für diesen Fall hat der Gründungsausschuss die Re-

gistrierung der Mitglieder und seine weiteren Tätigkeiten einzustellen; personenbezogene 

Daten sind zu löschen; die Satzungen des Gründungsausschusses verlieren ihre Gültigkeit 

zum 31. Dezember 2024 und der Gründungsausschuss wird zum 31. Dezember 2024 auf-

gelöst. 

 

(9) Das Sozialministerium unterstützt den Gründungsausschuss und den vorläufigen Vor-

stand fachlich und organisatorisch bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Der Gründungs-

ausschuss kann zur Erfüllung seiner Aufgaben auch externe Sachverständige hinzuziehen. 

 

(10) Die auf der Grundlage dieses Gesetzes zu erlassenden Vorschriften haben der Vertre-

terversammlung mit Ausnahme der Weiterbildungsordnung nach § 10 Nummer 17 spätes-

tens zwei Jahre nach dem Zeitpunkt ihres erstmaligen Zusammentritts vorzuliegen. Die 

Weiterbildungsordnung hat der Vertreterversammlung bis spätestens 1. April 2028 vorzu-

liegen. Sie tritt zum 1. Januar 2029 in Kraft. 

 

 

  



 

 

Anlage 1 

Elemente der Verhältnismäßigkeitsprüfung 

(zu § 9 b Absatz 1) 

 

Nach § 9 b Absatz 1 zu berücksichtigende Elemente: 

 

a) die Eigenart der mit den angestrebten Zielen des Allgemeininteresses verbundenen Ri-

siken, insbesondere der Risiken für Dienstleistungsempfängerinnen und Dienstleistungs-

empfänger, einschließlich Verbraucherinnen und Verbraucher, Berufsangehörige und 

Dritte; 

 

b) die Frage, ob bestehende Regelungen spezifischer oder allgemeiner Art, etwa die Rege-

lungen in Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Produktsicherheit oder des Verbraucher-

schutzes, nicht ausreichen, um das angestrebte Ziel zu erreichen; 

 

c) die Eignung der Vorschriften hinsichtlich ihrer Angemessenheit zur Erreichung des an-

gestrebten Ziels, und ob sie diesem Ziel tatsächlich in kohärenter und systematischer 

Weise gerecht werden und somit den Risiken entgegenwirken, die bei vergleichbaren Tä-

tigkeiten in ähnlicher Weise identifiziert wurden; 

 

d) die Auswirkungen auf den freien Personen- und Dienstleistungsverkehr innerhalb der 

Europäischen Union, die Wahlmöglichkeiten für die Verbraucherinnen und Verbraucher 

und die Qualität der bereitgestellten Dienstleistungen; 

 

e) die Frage, ob zur Erreichung des im Allgemeininteresse liegenden Ziels auch auf mil-

dere Mittel zurückgegriffen werden kann; sind die Vorschriften nur durch den Verbraucher-

schutz gerechtfertigt und beschränken sich die identifizierten Risiken auf das Verhältnis 

zwischen dem Berufsangehörigen und dem Verbraucher und wirken sich deshalb nicht ne-

gativ auf Dritte aus, ist insbesondere zu prüfen, ob das Ziel durch Maßnahmen erreicht 

werden kann, die milder sind als die Maßnahme, die Tätigkeiten vorzubehalten; 

 

f) die Wirkung der neuen und geänderten Vorschriften, wenn sie mit anderen Vorschriften, 

die den Zugang zu reglementierten Berufen oder deren Ausübung beschränken, kombiniert 

werden, und insbesondere, wie die neuen oder geänderten Vorschriften kombiniert werden 



 

 

mit anderen Anforderungen zum Erreichen desselben im Allgemeininteresse liegenden 

Ziels, ob sie zu diesem Ziel beitragen und zum Erreichen desselben notwendig sind. 

 

 

Anlage 2 

Elemente der Verhältnismäßigkeitsprüfung (zu § 9 b Absatz 2) 

 

Nach § 9 b Absatz 2 zu berücksichtigende Elemente: 

 

a) der Zusammenhang zwischen dem Umfang der von einem Beruf erfassten oder einem 

Beruf vorbehaltenen Tätigkeiten und der erforderlichen Berufsqualifikation; 

 

b) der Zusammenhang zwischen der Komplexität der betreffenden Aufgaben und der Not-

wendigkeit, dass diejenigen, die sie wahrnehmen, im Besitz einer bestimmten Berufsquali-

fikation sind, insbesondere in Bezug auf Niveau, Eigenart und Dauer der erforderlichen 

Ausbildung oder Erfahrung; 

 

c) die Möglichkeit zum Erlangen der beruflichen Qualifikation auf alternativen Wegen; 

 

d) die Frage, ob und warum die bestimmten Berufen vorbehaltenen Tätigkeiten mit ande-

ren Berufen geteilt oder nicht geteilt werden können; 

 

e) der Grad an Autonomie bei der Ausübung eines reglementierten Berufs und die Auswir-

kungen von Organisations- und Überwachungsmodalitäten auf die Erreichung des ange-

strebten Ziels, insbesondere wenn die mit einem reglementierten Beruf zusammenhängen-

den Tätigkeiten unter der Kontrolle und Verantwortung einer ordnungsgemäß qualifizierten 

Fachkraft stehen; 

 

f) die wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen, die die Informationsasym-

metrie zwischen Berufsangehörigen und Verbraucherinnen und Verbrauchern tatsächlich 

abbauen oder verstärken können. 

 

 

  



 

 

Anlage 3 

Elemente der Verhältnismäßigkeitsprüfung (zu § 9 b Absatz 3) 

 

Nach § 9 b Absatz 3 zu berücksichtigende Auswirkungen: 

 

a) Tätigkeitsvorbehalte, geschützte Berufsbezeichnung oder jede sonstige Form der Regle-

mentierung im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2005/36/EG; 

 

b) Verpflichtungen zur kontinuierlichen beruflichen Qualifizierung; 

 

c) Vorschriften in Bezug auf Berufsorganisation, Standesregeln und Überwachung; 

 

d) Pflichtmitgliedschaft in einer Berufsorganisation, Registrierungs- und Genehmigungsre-

gelungen, insbesondere wenn diese Anforderungen den Besitz einer bestimmten Berufs-

qualifikation implizieren; 

 

e) quantitative Beschränkungen, insbesondere Anforderungen, die die Zahl der Zulassun-

gen zur Ausübung eines Berufs begrenzen oder eine Mindest- oder Höchstzahl der Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer oder Vertrete-

rinnen und Vertreter festsetzen, die bestimmte Berufsqualifikationen besitzen; 

 

f) Anforderungen an bestimmte Rechtsformen oder Anforderungen in Bezug auf die Beteili-

gungsstruktur oder Geschäftsleitung eines Unternehmens, soweit diese Anforderungen un-

mittelbar mit der Ausübung des reglementierten Berufs zusammenhängen; 

 

g) geografische Beschränkungen, einschließlich dann, wenn der Beruf in Teilen eines Mit-

gliedstaates in einer Weise reglementiert ist, die sich von der Reglementierung in anderen 

Teilen unterscheidet; 

 

h) Anforderungen, die die gemeinschaftliche oder partnerschaftliche Ausübung eines regle-

mentierten Berufs beschränken, sowie Unvereinbarkeitsregeln; 

 

i) Anforderungen an den Versicherungsschutz oder andere Mittel des persönlichen oder 

kollektiven Schutzes in Bezug auf die Berufshaftpflicht; 

 



 

 

j) Anforderungen an Sprachkenntnisse, soweit diese für die Ausübung des Berufs erforder-

lich sind; 

 

k) festgelegte Mindest- und Höchstpreisanforderungen; 

 

l) Anforderungen an die Werbung. 

 

 

Anlage 4 

Elemente der Verhältnismäßigkeitsprüfung (zu § 9 b Absatz 4) 

 

Nach § 9 b Absatz 4 zu berücksichtigende Anforderungen: 

 

a) eine automatische vorübergehende Eintragung oder eine Pro-Forma-Mitgliedschaft bei 

einer Berufsorganisation nach Artikel 6 Satz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2005/36/EG; 

 

b) eine vorherige Meldung nach Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG, die nach Arti-

kel 7 Absatz 2 der Richtlinie 2005/36/EG erforderlichen Dokumente oder eine sonstige 

gleichwertige Anforderung; 

 

c) die Zahlung einer Gebühr oder von Entgelten, die von der oder dem Dienstleistungser-

bringenden für die Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit dem Zugang zu regle-

mentierten Berufen oder deren Ausübung gefordert werden. 

 

 

Artikel 2 

Änderung des Landesgesundheitsgesetzes 

 

Das Landesgesundheitsgesetz vom 17. Dezember 2015 (GBl. S.1205), das zuletzt durch 

Artikel 10 des Gesetzes vom 4. Februar 2021 (GBl. S. 77, 82) geändert worden ist, wird 

wie folgt geändert: 

 

1. § 4 wird wie folgt geändert: 

 



 

 

a) Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:  

„2. der Landesärztekammer, der Landeszahnärztekammer, der Landespsycho-

therapeutenkammer, der Landesapothekerkammer und der Landespflegekam-

mer“.  

b) Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 wird wie folgt geändert:  

„7. der Berufsverbände der Gesundheitsberufe, der Gewerkschaften.“ 

 

2. § 6 wird wie folgt geändert:  

 

a) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Nummer 7 werden die Wörter „und der Landesapothekerkammer (4 Stimmen)“ 

durch die Wörter „, der Landesapothekerkammer und der Landespflegekammer 

(5 Stimmen)“ ersetzt.  

 

bb) Nummer 8 wird gestrichen. 

 

cc) Die bisherigen Nummern 9 bis 14 werden die Nummern 8 bis 13. 

 

b) In Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter „Nummer 1 bis 14“ durch die Wörter 

„Nummer 1 bis 13“ ersetzt.  

 

3. § 8 wird wie folgt geändert:  

 

a) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 werden die Wörter „und der Landesapotheker-

kammer“ durch die Wörter „, der Landesapothekerkammer und der Landespfle-

gekammer“ ersetzt. 

 

b) Absatz 2 Nummer 9 wird gestrichen. 

 

c) In Absatz 2 werden die bisherigen Nummern 10 bis 19 die Nummern 9 bis 18. 

 

 



 

 

Artikel 3 

Änderung des Landespflegegesetzes 

 

Das Landespflegegesetz vom 11. September 1995 (GBl. S. 665), das zuletzt durch Artikel 

10 des Gesetzes vom 4. Februar 2021 (GBl. S. 77, 82) geändert worden ist, wird wie folgt 

geändert:  

 

1. § 25 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

 

„(1) Das Sozialministerium wird ermächtigt, zur Erweiterung und Vertiefung der 

beruflichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in den Berufen der Heiler-

ziehungspflege und Entbindungspflege Weiterbildungen an staatlich anerkann-

ten Weiterbildungsstätten durch Rechtsverordnung zu regeln.“  

 

b) In Absatz 3 wird die Angabe „Satz 1“ gestrichen. 

 

c) Absatz 4 wird aufgehoben. 

 

d) Absatz 5 wird aufgehoben. 

 
e) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 4. 

 
f) Absatz 7 wird aufgehoben. 

 
2. § 26 wird aufgehoben. 

 

 

Artikel 4 

Änderung der Pflege- und Sozialberufeanerkennungsverordnung 

 

§ 1 Absatz 2 der Pflege- und Sozialberufeanerkennungsverordnung vom 18. Juli 2017 

(GBl. S. 381), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GBl. S. 

1250, 1254) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 



 

 

1. Die Nummern 2 bis 6 werden aufgehoben. 

 

2. Die bisherigen Nummern 7 bis 10 werden die Nummern 2 bis 5. 

 

 

Artikel 5 

Änderung der Weiterbildungsverordnung – Gerontopsychiatrie 

 

Die Weiterbildungsverordnung - Gerontopsychiatrie vom 22. Juli 2004 (GBl. S. 663), die 

zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Februar 2021 (GBl., S. 77, 81) geändert wor-

den ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. In der Überschrift werden die Wörter „nach dem Pflegeberufegesetz oder“ gestrichen. 

 

2. In § 1 Absatz 1 werden die Wörter „und Personen mit Berufserlaubnis nach dem Pfle-

geberufegesetz in der jeweils geltenden Fassung, Gesundheits- und Kinderkranken-

pflegerinnen und -pfleger, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleger“ ge-

strichen. 

 

3. § 21 wird aufgehoben. 

 

4. Der bisherige § 22 wird § 21. 

 

5. In der Anlage werden im letzten Absatz die Wörter „„Altenpfleger für Gerontopsychiat-

rie“, „Altenpflegerin für Gerontopsychiatrie“,“ und die Wörter „, „Gesundheits- und Kin-

derkrankenpfleger für Gerontopsychiatrie“, „Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin 

für Gerontopsychiatrie“, „Gesundheits- und Krankenpfleger für Gerontopsychiatrie“, 

„Gesundheits- und Krankenpflegerin für Gerontopsychiatrie“, „Pflegefachfrau für Ge-

rontopsychiatrie“, „Pflegefachmann für Gerontopsychiatrie““ gestrichen. 

 

 

Artikel 6 

Änderung der Weiterbildungsverordnung – Stationsleitung 

 



 

 

Die Weiterbildungsverordnung - Stationsleitung vom 19. Dezember 2000 (GBl. 2001, 

S. 58), die zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 19. November 2019 (GBl. S. 463, 

468) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  

 

1. In § 1 Absatz 1 werden die Wörter „Personen mit Berufserlaubnis nach dem Pflege-

berufegesetz“ gestrichen. 

 

2. In § 6 Nummer 1 werden die Wörter „die Erlaubnis nach dem Pflegeberufegesetz o-

der“ gestrichen. 

 

3. § 7 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert: 

 

a) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

 

„2. Zeugnis der Heilerziehungspflegeausbildung oder der Ausbildung für Hebammen 

und Entbindungspfleger,“. 

 

b) In Nummer 3 werden die Wörter „Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung nach 

dem Pflegeberufegesetz beziehungsweise“ gestrichen. 

 

4. In § 8 werden die Wörter „in den Pflegeberufen“ gestrichen. 

 

5. § 21 wird aufgehoben. 

 

6. Der bisherige § 22 wird § 21. 

 

7. In der Anlage werden im letzten Absatz die Wörter „„Gesundheits- und Krankenpflege-

rin für die pflegerische Leitung einer Station oder Einheit“ / „Gesundheits- und Kran-

kenpfleger für die pflegerische Leitung einer Station oder Einheit“, „Gesundheits- und 

Kinderkrankenpflegerin für die pflegerische Leitung einer Station oder Einheit„ / „Ge-

sundheits- und Kinderkrankenpfleger für die pflegerische Leitung einer Station oder 

Einheit“, „Altenpflegerin für die pflegerische Leitung einer Station oder Einheit“ / „Alten-

pfleger für die pflegerische Leitung einer Station oder Einheit“, „Pflegefachfrau für die 

pflegerische Leitung einer Station oder Einheit“ / „Pflegefachmann für die pflegerische 

Leitung einer Station oder Einheit“,“ gestrichen. 



 

 

 

 

Artikel 7 

Änderung der Weiterbildungsverordnung – Psychiatrie 

 

Die Weiterbildungsverordnung - Psychiatrie vom 19. Dezember 2000 (GBl. 2001, S. 99), 

die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 4. Februar 2021 (GBl. S. 77, 81) geändert 

worden ist, wird wie folgt geändert:  

 

1. In der Überschrift werden die Wörter „nach dem Pflegeberufegesetz oder“ gestrichen. 

 

2. In § 1 Absatz 1 werden die Wörter „Personen mit Berufserlaubnis nach dem Pflege-

berufegesetz,“ gestrichen 

 

3. In § 6 Nummer 1 werden die Wörter „die Erlaubnis nach dem Pflegeberufegesetz 

oder“ gestrichen. 

 

4. § 7 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert: 

 

a) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

 

„2. Zeugnis der Heilerziehungspflegeausbildung,“. 

 

b) Nummer 3 wird aufgehoben.  

 

c) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 3. 

 

5. § 22 wird aufgehoben. 

 

6. Der bisherige § 23 wird § 22. 

 

7. In der Anlage werden im letzten Absatz die Wörter „„Gesundheits- und Krankenpfle-

gerin für Psychiatrie“ / “Gesundheits- und Krankenpfleger für Psychiatrie“, „Gesund-



 

 

heits- und Kinderkrankenpflegerin für Psychiatrie“ / “Gesundheits- und Kinderkran-

kenpfleger für Psychiatrie“, „Altenpflegerin für Psychiatrie“ / “Altenpfleger für Psychiat-

rie“, „Pflegefachfrau für Psychiatrie“ / „Pflegefachmann für Psychiatrie“,“ gestrichen. 

 

 

Artikel 8 

Änderung der Weiterbildungsverordnung – Rehabilitation 

 

Die Weiterbildungsverordnung – Rehabilitation vom 19. Dezember 2000 (GBl. 2001, 

S. 64), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 4. Februar 2021 (GBl. S. 77, 81) geän-

dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. In der Überschrift werden die Wörter „nach dem Pflegeberufegesetz oder“ gestrichen. 

 

2. In § 1 Absatz 1 werden die Wörter „Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Gesund-

heits- und Krankenpfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, Gesund-

heits- und Kinderkrankenpfleger, Altenpflegerinnen, Altenpfleger, Personen mit Be-

rufserlaubnis nach dem Pflegeberufegesetz,“ gestrichen. 

 

3. § 6 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

 

„1. das Zeugnis über die erfolgreiche staatliche Prüfung zur Heilerziehungspflegerin 

oder zum Heilerziehungspfleger,“. 

 

4. § 7 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert: 

 

a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

 

„1. Zeugnis der Heilerziehungspflegeausbildung,“. 

 

b) Nummer 3 wird aufgehoben. 

 

c) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 3. 

 

5. § 22 wird aufgehoben. 



 

 

 

6. Der bisherige § 23 wird § 22. 

 

7. In der Anlage werden im letzten Absatz die Wörter „„Gesundheits- und Krankenpfle-

gerin für Rehabilitation“ / „Gesundheits- und Krankenpfleger für Rehabilitation“, „Ge-

sundheits- und Kinderkrankenpflegerin für Rehabilitation“ / „Gesundheits- und Kinder-

krankenpfleger für Rehabilitation“, „Altenpflegerin für Rehabilitation“ / „Altenpfleger für 

Rehabilitation“, „Pflegefachfrau für Rehabilitation“ / “Pflegefachmann für Rehabilita-

tion“,“ gestrichen. 

 

 

Artikel 9 

Aufhebung weiterer Weiterbildungsverordnungen 

 

Folgende Weiterbildungsverordnungen werden aufgehoben: 

 

1. Weiterbildungsverordnung - Nephrologie vom 19. Dezember 2000 (GBl. 2001, S. 85), 

die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 4. Februar 2021 (GBl. S. 77, 81) geän-

dert worden ist, 

 

2. Weiterbildungsverordnung - Operationsdienst und Endoskopiedienst vom 19. Dezem-

ber 2000 (GBl. 2001, S. 78), die zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 4. Februar 

2021 (GBl. S. 77, 81) geändert worden ist, 

 

3. Weiterbildungsverordnung - Onkologie vom 19. Dezember 2000 (GBl. 2001, S. 92), 

die zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 4. Februar 2021 (GBl. S. 77, 81) geän-

dert worden ist, 

 

4. Weiterbildungsverordnung - Hygiene vom 18. Juli 2017, (GBl. 2017, 381, 394), die 

zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 22. Dezember 2021 (GBl. S. 1035, 1039) 

geändert worden. 

 

 

Artikel 10 

Inkrafttreten 



 

 

 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft, soweit in den Absätzen 2 

und 3 nichts anderes bestimmt ist.  

 

(2) Artikel 2 tritt am 1. Januar 2025 in Kraft, sofern die Landespflegekammer nach Artikel 1 

§ 38 Absatz 7 errichtet wurde. 

 

(3) Die Artikel 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 treten am 1. Januar 2029 in Kraft, sofern die Landes-

pflegekammer nach Artikel 1 § 38 Absatz 7 errichtet wurde. 

 

 

Stuttgart, den  

 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 


